
Förderverein deutsche Linguistik-Olympiade e. V.
Satzung

§1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
1. Der Verein trägt den Namen „Förderverein deutsche Linguistik-Olympiade
e.V.“

2. Er ist ein rechtsfähiger Verein mit Sitz in Berlin.
3. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den
Zusatz e.V.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweck
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch
die Förderung der deutschen Linguistik-Olympiade (DOL) in ideeller und ma-
terieller Hinsicht. DieDOL dient der Sichtbarmachung linguistischer Forschung
in Schulen und Öffentlichkeit, der Unterstützung linguistisch interessierter
Menschen, und der internationalen Vernetzung von Schüler*innen.

3. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
• Unterstützung des Auswahlwettbewerbs;
• Training und Förderung der deutschen Teams für die Internationale Lin-
guistikolympiade;

• Förderung der Kontakte ehemaliger Teilnehmer*innen;
• Vernetzung der deutschen mit internationalen Teammitgliedern;

§3 Selbstlosigkeit
1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4 Mitgliedschaft
1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den Verein

in seinen Bestrebungen unterstützen will und sich verpflichtet, den Jahresbei-
trag zu bezahlen. Der Eintrittswunsch ist gegenüber dem Vorstand in Textform
zu erklären.

2. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Ein
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

3. Die Mitgliedschaft endet:
(a) bei natürlichen Personen durch deren Tod oder Verlust der Geschäftsfähig-

keit;
(b) bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit;
(c) durch Austritt (Abs. 4);
(d) durch Ausschluss (Abs. 5).

4. Der Austritt einesMitgliedes erfolgtmit einer 1-monatigen Frist durch eine Er-
klärung in Textform gegenüber dem Vorsitzenden zum Ende eines Geschäfts-
jahres.

5. Ein Mitglied kann durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung aus wichtigem
Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn der wichtige Grund die
Fortführung der Mitgliedschaft für den Verein oder seine Mitglieder unzumut-
bar erscheinen lässt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,
wenn das Mitglied trotz Mahnung länger als zwölf Monate mit seiner Beitrags-
zahlung im Rückstand ist oder den Vereinsinteressen grob zuwidergehandelt
hat. Dem Mitglied ist vor seinem Ausschluss Gelegenheit zur Anhörung zu
geben. Das Mitglied kann gegen den Ausschluss innerhalb einer Frist von ei-
nemMonat nach demZugang der Ausschlusserklärung die nächste ordentliche
Mitgliederversammlung anrufen, die dann abschließend entscheidet.

§5 Beiträge
DieMitglieder entrichten Beiträge inGeld an denVerein. DasNähere—insbesondere
dieHöhe der Beiträge und ihre Fälligkeit—regelt dieMitgliederversammlung durch
Beschlussmit einfacherMehrheit der in derMitgliederversammlung anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder. Die Mitgliederversammlung ist auch berechtigt,
zu diesem Zwecke eine Beitragsordnung zu erlassen.

§6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung
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§7 Der Vorstand
1. Der Vorstand im Sinne des §6 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden
und dem/der Kassenwart*in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand im Sinne des § 26
BGB sowie bis zu 3 Beisitzenden. Der erweiterte Vorstand ist nicht Vorstand
im Sinne des Gesetzes (§ 26 BGB).

2. Der Vorstand wird von derMitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren
gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist zulässig. Die Mitglieder
des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung pro Amt im gesonder-
ten Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben
nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger*innen gewählt sind.

3. Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach §6 BGB
und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: a)
die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließ-
lich der Aufstellung der Tagesordnung, b) die Ausführung von Beschlüssen
der Mitgliederversammlung, c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die
Anfertigung des Jahresberichts, d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

4. Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssit-
zungen erfolgt in Textform mit einer Frist von mindestens 14 Tagen durch
den/die 1. Vorsitzende*n, ersatzweise die/den stellvertretende*n Vorsitzende*n.
Eine Verkürzung der Ladungsfrist ist mit Zustimmung sämtlicher Vorstands-
mitgliedermöglich. Die Zustimmung gilt mit demErscheinen zur Vorstandssit-
zung als erteilt. Nach Maßgabe der Regelungen in Satz 1–3 können Vorstands-
sitzungen auch fernmündlich oder in elektronischer Form (z. B. per Videokon-
ferenz) erfolgen.

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse des
Vorstands können auch ohne Einhaltung von Ladungsfristen in Textform ge-
fasst werden (Umlaufverfahren), wenn alle Vorstandsmitglieder zu diesemVer-
fahren ihre Zustimmung erklären. Die Stimmabgabe im Umlaufverfahren gilt
als Zustimmung.

6. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und erhalten lediglich ihre
notwendigen Auslagen nach Vorlage von Belegen erstattet. Wählbar zum Vor-
stand sind nur Vereinsmitglieder.

§8 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.
2. Eine außerordentlicheMitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn die Ein-
berufung in Textform durch mindestens 1/3 der Mitglieder unter Angabe ei-
ner begründeten Tagesordnung vom Vorstand verlangt wird (außerordentli-
che Mitgliederversammlung). Die beantragte Tagesordnung ist verpflichtend

zu übernehmen.
3. Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand in Textform unter der Angabe

der Tagesordnung bei Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einzuberufen.
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand in Textform beantragen, dass weitere Angelegenhei-
ten auf die Tagesordnung gesetzt werden. Eine hieraus folgende Änderung der
Tagesordnung ist spätestens zu Beginn der Mitgliederversammlung bekannt-
zugeben.

4. Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan
ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben ge-
mäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.

5. Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Rechnungsprü-
fer*innen, die die Kasse und die Rechnungsführung des Vereins zu prüfen ha-
ben. Die Rechnungsprüfer*innen dürfen nicht dem Vorstand angehören.

6. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschluss-
fähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglie-
der. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

7. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

8. Die Stimmabgabe in der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen
der anwesenden Mitglieder. Abweichend von Satz 1 erfolgt eine Stimmabgabe
in Textform, wenn auf Befragen des Versammlungsleiters mindestens ein Vier-
tel der anwesenden Mitglieder eine solche geheime Wahl verlangt. Der Ver-
sammlungsleiter hat die Befragung der Mitgliederversammlung nur auf An-
trag eines oder mehrerer anwesender Mitglieder durchzuführen. Auf die Frage
des Versammlungsleiters erklären sich die eine geheime Wahl verlangenden
Mitglieder durch Handzeichen.

9. Die Mitgliederversammlung nach Abs. 1, 2 kann auch virtuell stattfinden. Der
Vorstand entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mit-
gliedern in der Einladung mit. Virtuelle Mitgliederversammlungen finden per
Video- oder Telefonkonferenz statt. Die Mitglieder erhalten hierfür rechtzeitig
die Zugangsdaten. Die sonstigen Bedingungen der virtuellen Mitgliederver-
sammlung richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Mitglie-
derversammlung. Eine virtuelle Mitgliederversammlung über die Auflösung
des Vereins ist unzulässig.

§9 Aufwandsersatz
1. Mitglieder—soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden—und Vorstandsmit-

glieder haben einenAnspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen imRah-
men ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu gehören insbeson-
dere Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikati-
onskosten.
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2. Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6
Wochen nach Ende des jeweiligenQuartals geltend zu machen, in welches der
Aufwand fällt. Fällt einheitlicher Aufwand in mehr als ein Quartal, ist dieser
spätestens 6 Wochen zum Ende des Quartals geltend zu machen, in dem der
letzte Teil des Aufwandes entstanden ist.

3. Soweit für denAufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreieHöchst-
grenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.

§10 Satzungsänderung
1. Für Satzungsänderungen ist eine Zweidrittel-Mehrheit der zur Mitgliederver-
sammlung erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Für Änderungen des
Satzungszwecks ist ebenso eine Mehrheit von Zweidrittel der erschienenen
Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitglie-
derversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungs-
punkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wur-
de und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Sat-
zungstext beigefügt worden waren.

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vorneh-
men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald in
Textform mitgeteilt werden.

§11 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüs-
se sind in Textform niederzulegen und vom Vorstand sowie dem*der Schriftfüh-
rer*in zu unterzeichnen.

§12 Haftung
Die Haftung des Vereins ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.

§13 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 2/3-Mehrheit der in der Mit-
gliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann
nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zurMitgliederversamm-
lung gefasst werden.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
sein Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung
von Wissenschaft und Forschung.
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